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VVEERREEIINNEE  ++  VVEERRBBÄÄNNDDEE

Netzwerk Streuobst Mössingen

»»AAuussmmiisstteellnn!!««  iinn  ddeenn  SSttrreeuuoobbssttwwiieesseenn

Unter dem Motto »Ausmisteln!« rufen das Netzwerk Streuobst Mös-
singen und der Obst-und Gartenbauverein Mössingen am Samstag, 26.
November, zu einer gemeinsamen Aktion auf. Treffpunkt ist der Lehr-
und Schaugarten des Obst- und Gartenbauvereins Mössingen, im Wei-
ten Hart, Beginn ist um 9.30 Uhr. Nach einer kurzen Einführung in die
Mistelproblematik und einer praktischen Schnittvorführung gehen die
Teilnehmer in Gruppen auf vorher ausgewählte Streuobststückle und
schneiden dort an befallenen Obstbäumen die Misteln heraus. Weil je-
de Gruppe von einem erfahrenen Mistelschneider angeleitet wird,
kann hier jeder mitmachen.

DIE LAUBHOLZMISTEL (VISCUM ALBUM) HAT DIESEN BAUM FEST IM GRIFF. EINE GEMEINSAME AKTION ZUM
AUSMISTELN IST AM 26. NOVEMBER IN MÖSSINGEN GEPLANT.FOTO: NETZWERK STREUOBST MÖSSINGEN



Natürlich darf auch einfach nur zugeschaut und gelernt werden, um
anschließend auf dem eigenen Stückle »auszumisteln«. Denn die Ak-
tion soll vor allem dazu anregen, selber aktiv zu werden. Alle Stückles-
besitzer und -pächter in Mössingen samt Teilorten sind dazu aufgeru-
fen, an diesem Aktionstag (oder auch später im Winter) ihr Stückle
mistelfrei zu machen. Die geschnittenen Misteln dürfen auf den Häck-
selplätzen entsorgt werden.

Enden wird die Aktion am Samstag gegen 12.30 Uhr mit einem gemein-
samen Vesper der Mistelfighter.

Die Laubholzmistel (viscum album) breitet sich in den letzten Jahren
immer mehr aus und stellt für die ohnehin rückläufigen Streuobstbe-
stände eine zunehmende Gefahr dar. Auf vielen ungepflegten Streu-
obstwiesen haben sich die Misteln schon so breitgemacht, dass auch
gut gepflegte Nachbarwiesen in Mitleidenschaft gezogen und mittler-
weile sogar Jungbäume angegriffen werden.

Entgegen landläufiger Meinung steht die Laubholzmistel keinesfalls
unter Naturschutz. Sie darf und soll von den Obstbäumen entfernt
werden. Lediglich das gewerbsmäßige Sammeln muss behördlich ge-
nehmigt werden. (v)


